
 Waldbrandgefahr

Feuerverbot
 im Wald und in Waldesnähe

         www.forstamt.tg.ch

         www.waldbrandgefahr.ch

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot 
können gemäss § 44 Abs. 1 des Feuer-
schutzgesetzes mit Busse bestraft werden.


